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Änderung der Bestimmungen des Obligationenrechts  
zum Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen 

Botschaft des Bundesrates 
 
Der Bundesrat hat am 27. Mai 
2015 eine Botschaft zur Teilre-
vision des Mietrechts zu Han-
den des Parlaments verab-
schiedet. Sie wartet nun auf ihre 
Behandlung durch die national-
rätliche Kommission für Rechts-
fragen. 
 
Preisdämpfende Wirkung auf 
Mietzinse 
 
Die vorgeschlagene Änderung 
bezweckt mehr Transparenz 
und damit eine preisdämpfende 
Wirkung auf dem Mietwoh-
nungsmarkt. Gewichtigster Än-
derungsvorschlag ist die Ver-
wendung eines Formulars bei 
einem Mieterwechsel. Das For-
mular muss den bisherigen 
Mietzins bekanntgeben und ei-
ne allfällige Mietzinserhöhung 
muss begründet werden. Wie 
bei der Mitteilung von Mietzins-
erhöhungen muss unter ande-
rem eine klare Begründung wie 
zum Beispiel Kostensteigerun-
gen oder eine allfällige Anpas-
sung an die Orts- und Quartie-
rüblichkeit dabei enthalten sein 
(Art. 269d OR; Art. 19 Abs. 3 
VMWG). 

Nichtigkeit des Mietzinses bei 
fehlendem Formular  
Der Mieter hat wie bisher das 
Recht, den Anfangsmietzins an-
zufechten, wenn er sich wegen 
einer persönlichen Notlage oder 

wegen der Verhältnisse auf 
dem Wohnungsmarkt zum Ver-
tragsschluss gezwungen sah   
oder der Vermieter den An-
fangsmietzins gegenüber dem 
früheren Mietzins erheblich er-
höht hat (Art. 270 Abs. 1 OR). 
Das Formular muss nur bei 
Wohnräumen verwendet und es 
muss vor Abschluss des neuen 
Mietvertrages abgegeben wer-
den. Die Nichtverwendung, die 
verspätete Abgabe des Formu-
lars oder die fehlende Begrün-
dung haben Rechtsfolgen. Der 
abgeschlossene Mietvertrag ist, 
was den Mietzins betrifft, teil-
weise nichtig, so dass der an-
wendbare Mietzins bei einer An-
fechtung durch das Gericht zu 
bestimmen ist.  

Peter Steffen 
lic. iur. 
Assistent der Geschäftsleitung 

Der Bund will die Formularpflicht für Anfangs-
mieten schweizweit einführen. 
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Zuständigkeit des Bundes 
 
Gemäss dem bisher geltenden 
Recht konnten die Kantone 
vorsehen, dass bei Wohnungs-
mangel in ihrem Gebiet der 
vorherige Mietzins mittels For-
mulars mitzuteilen ist. Von die-
ser Kompetenz haben die Kan-
tone Nidwalden, Zug, Freiburg, 
Waadt, Neuenburg, Genf und 
Zürich Gebrauch gemacht. Neu 
soll das Formular in der gan-
zen Schweiz unabhängig vom 
Bestehen eines Wohnungs-
mangels verwendet werden. 
Weiter wird die Zuständigkeit 
für das Formularwesen auf den 
Bund übertragen. 
 
Eingriff in Preisbildung der 
Mietzinse 
 
Die Formularpflicht führt unse-
res Erachtens zu einem frag-
würdigen Eingriff in die Preis-
bildung des Vermieters, da die 
effektiv erzielten Renditen in 
der Regel höher sind als die 
vom Gesetz zugelassenen. Je-
doch gilt es immer zu beach-
ten, dass bei der Wiederver-
mietung der neue Mietzins 
nicht missbräuchlich sein darf, 
weil er in einem Anfechtungs-
verfahren auf einen nicht miss-
bräuchlichen Mietzins reduziert 
werden kann. Dieser führt zu 
einem angemessenen Ertrag. 
Missbräuchlich sind Mietzinse, 
wenn dabei ein übersetzter Er-
trag aus der Mietsache erzielt 
wird (Art. 269 OR). Der zuläs-
sige Ertrag kann durch die Be-
rechnung der Nettorendite be-
stimmt werden. Diese darf zur 
Zeit nicht höher als 2.25 % 
sein. Nicht missbräuchlich sind 
die Mietzinse ferner, wenn ihre 
Höhe der Orts- und Quartier-
üblichkeit entspricht oder wenn 
sie bei Neubauten, d.h. bei 
Bauten, die nicht älter als zehn 
Jahre sind, im Rahmen der 
kostendeckenden Bruttorendi-
te, d.h. im Moment nicht höher 
als 4 % sind.  
 

 

Konsequenzen für Vermieter  
Der Vermieter hätte bei Einfüh-
rung der Formularpflicht ver-
mehrt Rechenschaft darüber 
abzulegen, wie er den Mietzins 
bei einer Neuvermietung fest-
legt. Die Anfechtungsmöglich-
keit auferlegt dem Vermieter 
die Pflicht zur sorgfältigen Be-
stimmung des Anfangsmietzin-
ses. Dazu hat er alle Mietzinse 
der Liegenschaft zu kalkulie-
ren, indem er die Grössen der 
vermietbaren Flächen ermittelt 
und das, gemäss vorstehend 
erwähnten Parametern berech-
nete Nettomietzinssoll, auf die-
se Flächen umlegt. Als geeig-
neter Massstab für die Berech-
nung der Nettomietzinse dient 
bei einer neueren Liegenschaft 
die kostendeckende Bruttoren-
dite, bei älteren Liegenschaf-
ten auch die Höhe der Netto-
rendite. Die orts- und quartier-
üblichen Mietzinse bilden die 
Marktmietzinse ab.  
 
Die Realit Treuhand AG steht 
Ihnen mit ihren Spezialisten 
bei der Berechnung dieser 
Grössen mit ihren Dienstleis-
tungen gerne zur Verfügung.   
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